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 CoRonA-PAnDEMIE 

Erstattung von Corona-bEdingtEn Mehraufwendungen 

muss bundEsEinhEitliCh gErEgElt wErdEn – auCh rüCk- 

wirkEnd für das Jahr 2020
 

 

der bundesverband Caritas behindertenhilfe und Psychiatrie (CbP) fordert eine bundesweit einheitliche und verbindliche 

regelung zur finanzierung der Corona-bedingten mehraufwendungen – analog zu § 150 sgb Xi in der altenhilfe – in dem 

bereich der Eingliederungshilfe. darüber hinaus fordert der CbP zwingend nach der Pandemie die auswirkungen bei 

menschen mit behinderungen und psychischen Erkrankungen zu untersuchen. 

 

im Zuge der Covid-19-Pandemie und der damit einhergehenden Eilgesetze sind und waren menschen mit behinderung 

und psychischen Erkrankungen sowie die Einrichtungen und dienste der Eingliederungshilfe oftmals nicht im fokus des 

gesetzgebers. Einrichtungen und dienste für menschen mit behinderungen und menschen mit psychischen Erkrankun-

gen sind, wie andere soziale Einrichtungen, für die staatliche daseinsvorsorge systemrelevant. sie haben die enormen 

herausforderungen in der Pandemie angenommen und die unterstützung der menschen mit behinderungen und mit 

psychischen Erkrankungen gemäß ihrem auftrag sichergestellt.

 

die träger der Eingliederungshilfe sind ihrem sicherstellungsauftrag nicht bundesweit nachgekommen. für viele unserer 

mitgliedseinrichtungen und -dienste ist noch unklar, ob und in welchem umfang die träger der Eingliederungshilfe ihnen 

die Corona-bedingten mehraufwendungen erstatten. anders als bei Einrichtungen der Pflege und bei krankenhäusern 

gibt es für Einrichtungen und dienste der Eingliederungshilfe keine bundesweite gesetzliche regelung, die die personellen 

und sächlichen mehraufwendungen regelt. 

 

die Pandemie sorgt seit mehr als einem Jahr bei menschen mit behin-

derungen und psychischen Erkrankungen zu einem erhöhten bedarf 

an begleitung und betreuung. 

dieser entsteht zum beispiel durch auftretende Ängste sowie bei der 

Einübung und umsetzung von hygienemaßnahmen, bei abweichungen  

oder einem ausfall von tagesstrukturierenden maßnahmen in schulen, 

werkstätten oder förderstätten. 

dieser erhöhte bedarf wurde durch die träger der Eingliederungshilfe 

weder erhoben noch finanziell gedeckt. die reserven und rücklagen 

die Einrichtungen und dienste in der behindertenhilfe und sozialpsy-

chiatrie sind in den vergangenen monaten aufgebraucht worden. bun-

deseinheitliche konzepte und ressourcen müssten die entstandenen 

finanziellen Engpässe ausgleichen. 

 

Eine finanzierungslücke ist ebenso bei den testungen auf Covid-19 entstanden. in der Praxis erfolgen die testungen 

zum schutz der vulnerablen Personengruppen der menschen mit behinderung und psychischen Erkrankungen seit 

herbst 2020. Eine vergütung ist für die präventive testung für Einrichtungen der Eingliederungshilfe jedoch erst seit dem  

24. Januar 2021 in der entsprechenden testverordnung vorgesehen. das gleiche gilt für die begleitung der menschen mit 

behinderung zu ihren impfterminen.
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menschen mit behinderungen haben oft wegen bestehender vorerkrankungen eine erhöhte wahrscheinlichkeit für  

schwere krankheitsverläufe. Präventive maßnahmen – wie abstandhalten oder mund-nasen-schutz (mns) – sind teil-

weise nur schwierig einzuhalten, da der Personenkreis aufgrund der behinderungen keinen mns tragen kann oder der 

Personenkreis körpernahe unterstützung benötigt. 

 

für den CbP ist es unverständlich, dass insbesondere menschen mit behinderung und hohem Pflegegrad nicht in die 

höchste stufe der impf-Priorisierung eingeordnet sind. sie stehen in der verordnung zum anspruch auf schutzimpfung 

gegen das Coronavirus sars-Cov-2 in den Empfehlungen der ständigen impfkommission weit zurück. darüber hinaus 

ermöglichte auch keine Öffnungsklausel eine Einzelfallentscheidungen, um nach individueller ärztlicher beurteilung in alle 

– auch die höchste – Prioritätsstufe zu gelangen. 

 

 CoRonA-PAnDEMIE 

glEiChbErEChtigtE gesundheitliche Versorgung 

von mEnsChEn mit bEhindErung

 

 

der CbP fordert für menschen mit behinderung und/oder psychischer Erkrankung, die auch wegen einer Covid-19-

Erkrankung auf die begleitung durch eine vertraute bezugsperson angewiesen sind, einen gesetzlichen anspruch auf eine 

persönliche assistenz während eines krankenhausaufenthalts oder einer stationären rehabilitation. sollte die persönliche 

assistenz durch angehörige ausgeübt werden, gilt es den verdienstausfall zu erstatten. bei einer persönlichen assistenz 

durch Personal aus besonderen wohnformen oder von Pflege- und assistenzdiensten sind die entstehenden Personal-

ersatzkosten zu übernehmen. 

 

die gesundheitliche versorgung von menschen mit geistiger und schwe-

rer mehrfachbehinderung ist in der Pandemie wesentlich erschwert. 

obwohl der gleichberechtigte Zugang zum gesundheitssystem in art. 

25 un-behindertenrechtskonvention und im gesetz der gesetzlichen 

krankenversicherung – insbesondere nach § 39 sgb v – normiert ist, 

stellt sich die lebensrealität von menschen mit behinderung oder psy-

chischer Erkrankung anders dar. gerade in krankenhäusern sind Ärzte 

und Pflegekräfte in der regel nicht im umgang mit Patient_innenen mit 

spezifischen behinderungen geschult und stehen zumeist unter einem 

hohen zeitlichen und wirtschaftsökonomischen druck, der die zeit- und 

personalintensive medizinische behandlung von menschen mit behin-

derungen erschwert. Es fehlt vielfach an fachlichen und behinderungs-

spezifischen kenntnissen sowie an Erfahrung in der kommunikation, 

zum beispiel mit menschen mit kognitiven beeinträchtigungen. 

 

menschen mit geistiger behinderung, mit psychischen Erkrankungen, mit schweren mehrfachbehinderungen oder sinnes- 

behinderung haben insgesamt einen schlechteren Zugang zu gesundheitsleistungen und gesundheitsinformationen als 

menschen ohne behinderung. 
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 BUnDESTEILHABEGESETz (BTHG) 

„fliCkEntEPPiCh dEr tEilhabE“ vErmEidEn und dEn weg 

in diE „saCkgassE“ stoPPEn. 

der CbP begrüßt die stärkere Partizipation, teilhabe und selbstbestimmung von menschen mit behinderung und psychi-

scher Erkrankung durch das bundesteilhabegesetz (bthg). 

der CbP fordert die bundesregierung auf, eine angemessene umsetzung der Personenzentrierung auf grundlage des 

bthg durch die landesregierungen sicherzustellen. der CbP regt daher für mindestens zehn Jahre ein bundesweites  

unabhängiges monitoring für die umsetzung des bthg auf landesebene durch den bundesgesetzgeber an. nur so 

können bewilligte leistungen der Eingliederungshilfe bundesweit dem anspruch der herstellung von gleichwertigen  

lebensverhältnissen aus dem art. 72 gg gerecht werden. die Ergebnisse des monitorings müssen im bundestag beraten 

und bewertet werden, um gegebenenfalls durch gesetzeskorrekturen mehr teilhabe zu ermöglichen.

die bisherige umsetzung des bundesteilhabegesetzes (bthg) beschränkt sich auf die trennung der existenzsichernden 

leistungen von leistungen der Eingliederungshilfe. mehr teilhabe für menschen mit hohem unterstützungsbedarf ent-

steht nicht. die neuen verträge scheitern an der fehlenden bereitschaft der kostenträger, personenzentrierte leistungen 

zu finanzieren. 

in diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die im rahmen des bthg unterschiedlichen umsetzungs- bzw. über-

gangsregelungen in den bundesländern zu einem leistungsrechtlichen „flickenteppich“ in deutschland führen. dies war 

vom bundesgesetzgeber so nicht vorgesehen. durch ein nicht flächendenkendes teilhabe- und gesamtplanverfahren für 

menschen mit behinderung und psychischen Erkrankungen entsteht eine große rechtsunsicherheit bei der leistungs-

gewährung vor ort. 

bei der bedarfsermittlung von menschen mit einem sehr hohen unter-

stützungsbedarf ist es zudem erforderlich, dass der leistungserbrin-

ger verbindlich in das teilhabe- und gesamtplanverfahren einbezogen 

wird, da in den verfahren auch über die inhalte beraten wird, die die 

Pflichten des leistungserbringers betreffen. 

Personenzentrierung kann aber nur gelingen, wenn in einem ersten 

schritt die wünsche und bedarfe von menschen mit unterstützungs-

bedarf sorgfältig erhoben werden und der leistungserbringer die  

inhalte und Pflichten der leistungserbringung kennt. die folge ist ein 

höherer aufwand, der einen widerspruch zwischen dem versprechen 

auf personenzentrierte leistungen einerseits und anderseits der klaren 

vorgabe besteht, dass der systemwechsel „kostenneutral“ sei. 
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 TEILHABE AM ARBEITSLEBEn 

ErhÖhung dEs arbEitsfÖrdErungsgEldEs und gerechte 

Vergütung für mitarbEitEndE dEr wErkstatt für mEnsChEn 

mit bEhindErung sowiE diE siChErung dEr tEilhabE am arbEits-

lEbEn für mEnsChEn mit hohEm untErstütZungsbEdarf

der CPb fordert im rahmen der teilhabe am arbeitsleben für alle menschen mit behinderungen und psychischen  

Erkrankungen das Entgeltsystem der werkstatt langfristig so zu regeln, dass die beschäftigten durch regelmäßige Ent-

gelterhöhungen – durch die Erhöhung des arbeitsförderungsgeldes – am volkswirtschaftlichen wachstum teilhaben  

können und das Entgeltsystem den unterschiedliche situationen vor ort entspricht.

auch menschen mit hohem unterstützungsbedarf sollen bundesweit 

einen Zugang zur werkstatt für behinderte menschen erhalten und ihr 

recht auf teilhabe am arbeitsleben ausleben dürfen. dieses recht 

wird bislang nur in nordrhein-westfalen gewährleistet.

die werkstätten für menschen mit behinderung sind Einrichtungen 

der beruflichen rehabilitation nach art. 26 un-behindertenrechtskon-

vention und Einrichtungen, die teilhabe am arbeitsleben ermöglichen. 

die ausgezahlten werkstattentgelte – insbesondere im hinblick auf 

den steigerungsbetrag – erfüllen in vielen werkstätten für menschen 

mit behinderungen die Erwartungen der beschäftigten an ein ange-

messenes arbeitsentgelt nicht. dafür muss das Entgeltsystem der 

werkstatt langfristig neu geregelt werden, so dass die teilhabe am  

arbeitsleben für alle menschen mit behinderungen und psychischen 

Erkrankungen – auch für menschen mit hohem unterstützungsbedarf –  

ermöglicht wird, die beschäftigten durch regelmäßige Entgelterhöhungen am volkswirtschaftlichen wachstum teilhaben 

und das Entgeltsystem den unterschiedliche situationen vor ort entspricht, zum beispiel die begebenheiten in struktur-

schwachen regionen berücksichtigt oder werkstätten für menschen mit behinderung in komplexeinrichtungen in den 

blick nimmt.

daneben braucht es eine kurzfristige finanzielle lösung wegen der schrittweisen Erhöhung des grundbetrags, die aus 

dem arbeitsergebnis ausgezahlt wird, um zu vermeiden, dass menschen aufgrund der art und schwere ihrer behinderung 

aus der werkstatt ausgeschlossen sind. 

Zielführend ist die rücknahme der Erhöhung des grundbetrags bei einer nachträglichen Erhöhung des arbeitsförderungs-

geldes zum 01.01.2020 und die koppelung der höhe des arbeitsförderungsgeldes an die höhe des ausbildungsgeldes, 

bis das Entgeltsystem der werkstatt neu geregelt ist. gleichzeitig müssen die anrechnungsregelungen im arbeitsförde-

rungsgesetz angepasst werden, damit die Entgelterhöhung bei den beschäftigten der werkstatt ankommt.

die dauerhafte sicherung der arbeitsentgelte muss durch die Erhöhung des arbeitsförderungsgeldes erfolgen. durch den 

Einbruch von arbeitsergebnissen, zum beispiel durch die zeitweise schließung der werkstätten während der Corona-

Pandemie, ist das werkstattentgelt gefährdet.
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 WoHnEn 

fÖrdErProgrammE für inklusiVes wohnen für 

mEnsChEn mit bEhindErung siChErstEllEn!

der CbP fordert deutlich stärkere anstrengungen, um ausreichend bezahlbaren, sozialen barrierefreien und inklusiven 

wohnraum zur verfügung zu stellen. der bund soll den ländern zweckgebundene finanzhilfen für den sozialen und bar-

rierefreien wohnungsbau zu gewähren, dabei sollen vom bund insbe-

sondere die belange der menschen mit behinderung und psychischen 

Erkrankungen in den blick genommen werden. im rahmen des gefor-

derten sozialen und barrierefreien wohnungsbaus sollen zehn Prozent 

aller neuen sozialwohnungen barrierefrei (nach din 18040-2) gebaut 

und für am wohnungsmarkt besonders benachteiligte gruppen der 

gesellschaft reserviert werden. die sozialunternehmen sollen Zugang 

zur förderung des sozialen wohnraums haben und zu kommunalen 

grundstücken erhalten. 

durch die umsetzung des bundesteilhabegesetzes ist die finan-

zierung der wohnprojekte für menschen mit behinderung durch die 

Eingliederungshilfe (sgb Xii) weggefallen. ohne bundesweite förder-

programme für das wohnen für menschen mit behinderung, wird der 

Zulauf auf die bisherigen Einrichtungen verstärkt.

für menschen mit behinderung und psychischen Erkrankungen ist die lage auf dem wohnungsmarkt prekär. durch 

den massiven rückgang von sozialwohnungen und fehlendem barrierefreien wohnraum ist es diesen gruppen kaum  

möglich, in eigenen wohnungen mitten in der gesellschaft zu leben. Eine verdrängung aus den ballungsgebieten und an 

die ränder der städte wird geradezu forciert. 

 DIGITALISIERUnG 

finanZiErung dEr digitalen teilhabe 

und digitalEr hilfsmittEl

der CbP fordert, das recht auf digitale teilhabe für menschen mit behinderung bundeseinheitlich zu regeln und zu finan-

zieren. das bedeutet, für menschen mit behinderung und psychischen Erkrankungen soll gesetzlich verankert werden: 

 ein rechtsanspruch auf digitale teilhabe 

 ein rechtsanspruch auf den Zugang zu digitalen hilfsmitteln 

 ein rechtsanspruch auf assistenzleistungen zur benutzung von digitalen hilfsmitteln

 ein rechtsanspruch auf befähigung zur teilhabe an digitalen kommunikationswegen im rahmen des lebenslangen 

lernens

 ein rechtsanspruch auf digitale leistungen im rahmen des sgb v und sgb iX
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dieses erfordert die Erweiterung des begriffs der hilfsmittel um digi-

tale hilfsmittel, um analog und digital teilhabe leben zu können.

die Pandemie hat das voranschreiten der digitalisierung massiv forciert 

und gezeigt, wie sehr eine Jede/ein Jeder auf die informationen durch 

digitale medien und auf kommunikation über digitale formate ange-

wiesen ist. gemäß Eu-memorandum zählen digitale kompetenzen  

im rahmen des lebenslangen lernens zu den basisqualifikationen, 

um aktiv an der wissensbasierten gesellschaft und wirtschaft teilzu-

haben. der verpflichtung zur umsetzung der un-behindertenrechts-

konvention folgend sind im rahmen der digitalen teilhabe gesell-

schaftliche barrieren durch geeignete maßnahmen abzubauen, denn 

menschen mit behinderungen sind nach wie vor häufig von der teil-

habe ausgeschlossen. 

 PFLEGE 

PflEgEvErsiChErung muss leistungen für 

mEnsChEn mit bEhindErung finanZiErEn

der CbP fordert, die unzureichende finanzierung von leistungen der Pflege in höhe von 266,00 Euro monatlich in be-

sonderen wohnformen der Eingliederungshilfe gemäß der Pflegeversicherung bei häuslicher Pflege an den Pflegestufen 

auszurichten oder das Pflegegeld nach § 37 sgb Xi zu gewähren.

nach § 43a sgb Xi sind die leistungen der Pflegeversicherung für 

pflegebedürftige menschen mit behinderungen, die in besonderen 

wohnformen leben, auf einen Pauschalbetrag in höhe von 266 Euro 

im monat begrenzt. der rein pflegerische anteil an der leistung in der 

besonderen wohnform wird damit mit einer pauschalen, vom konkre-

ten Pflegeaufwand im Einzelfall unabhängigen vergütung abgegolten. 

menschen mit behinderungen in den Einrichtungen der Eingliede-

rungshilfe haben wie alle versicherten beiträge zur Pflegeversicherung 

geleistet und damit auch rechtsansprüche erworben. die derzeitige 

regelung ist aus gleichheitsrechtlichen gründen nicht tragbar. Zudem 

haben die Eingliederungshilfeträger die erhebliche lücke zwischen der 

pauschalierten leistung aus der Pflegeversicherung und der Einglie-

derungshilfe oft nicht gedeckt. 

das führt in der Praxis immer wieder dazu, dass Einrichtungen der Eingliederungshilfe in Pflegeeinrichtungen umgewan-

delt wurden oder menschen mit behinderungen und zusätzlich hohem Pflegegrad keine geeignete Einrichtung finden  

können. in der folge werden gerade menschen mit starken Einschränkungen von ihrem anspruch auf teilhabe weitge-

hend ausgeschlossen. sachgerecht wäre es, für menschen mit behinderungen in besonderen wohnformen die leis-

tungen der Pflegeversicherung bei häuslicher Pflege oder das Pflegegeld nach § 37 sgb Xi zu gewähren.
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 WoHnEn 

bEEndigung dEr bEnaChtEiligung von mEnsChEn mit  

bEhindErung in besonderen wohnforMen. 

rEgElbEdarfsstufE 1 in bEsondErEn wohnformEn statt  

rEgElbEdarfsstufE 2

der CbP fordert die aufhebung des anwendungsbereichs der regelbedarfsstufe 2 in der anlage zu § 28 sgb Xii für 

menschen mit behinderung, die in besonderen wohnformen nach § 42a abs. 2 satz 3 sgb Xii leben, da dieser nicht 

rechtskonform ist und gegenüber der regelbedarfsstufe 1 zu deutlich 

geringeren mitteln führt.

seit letztem Jahr gilt der anwendungsbereich der regelbedarfsstufe 

2 in der anlage zu § 28 sgb Xii auch für menschen mit behinde-

rung, die in besonderen wohnformen nach § 42a abs. 2 satz 3 sgb 

Xii leben. die regelbedarfsstufe 2 galt vorher, wenn zwei erwachse-

ne leistungsberechtigte als Ehegatten, lebenspartner_innen oder in 

eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher gemeinschaft einen  

gemeinsamen haushalt führen. nunmehr werden menschen mit be-

hinderung in besonderen wohnformen der genannten Zielgruppe 

gleichgesetzt, ohne dass die konkreten bedarfe und lebenssituationen  

von menschen mit behinderung transparent ermittelt und schlüssig 

berechnet wurden. 

 FACHKRäFTE 

diE ausbildung dEr hEilErZiEhungsPflEgE ist in gEfahr.  

steigerung der attraktiVität durCh vErÄndErung 

dEr rahmEnbEdingungEn und faChkrÄftEoffEnsivE 

der CbP fordert für die ausbildungsberufe in der heilerziehungspflege und heilpädagogik und andere vergleichbaren 

berufsgruppen in der Eingliederungshilfe:

 sie bei der Erhebung von kennzahlen zukünftig zu berücksichtigen

 die rahmenbedingungen der ausbildungsberufe bundeseinheitlich anzupassen

 schulgeld und ausbildungskosten mittels einer refinanzierung abzuschaffen

 die ausbildungsvergütung bundeseinheitlich zu regulieren

eine durch bundesmittel finanzierte fachkräfte-offensive für die berufsgruppen in der behindertenhilfe.

9

8



bundesweit melden CbP-mitglieder Personalbedarf und fachkräfte-

mangel. Es sind vor allem die berufsgruppen der heilerziehungspflege 

und heilpädagogik, die der Eingliederungshilfe verloren gehen. ver-

lässliches datenmaterial dazu wird jedoch weder auf bundes- noch 

landesebene erhoben. Erhobene daten aus den gesundheits- und 

Pflegeberufen zeigen, dass die verbesserung der arbeitsbedingungen 

für Pflegekräfte und Erzieher_innen das interesse an den ausbildungs-

bereichen befördert haben. die ergriffenen maßnahmen führten zu  

abwanderung von fachkräften und jungen menschen aus der behin-

dertenhilfe und sozialpsychiatrie in die gesundheits- und Pflegeberufe. 

 KInDER UnD JUGEnDLICHE 

inklusivE lEistungEn für allE  

kinder und Jugendliche

alle kinder und Jugendlichen müssen die unterstützung der kinder- 

und Jugendhilfe nach sgb viii in anspruch nehmen können, und zwar 

unabhängig davon, ob keine behinderung diagnostiziert wurde oder 

sie eine seelische, körperliche oder geistige behinderung haben. die 

finanzierung der inklusiven kinder- und Jugendhilfe muss sicher- 

gestellt werden. Eine inklusive kinder- und Jugendhilfe muss aus-

drücklich auch die leistungserbringer in der Eingliederungshilfe um-

fassen, die schon jetzt inklusive leistungen anbieten und ermöglichen. 

der CbP fordert eine sorgfältige umsetzung der im kinder- und Jugend- 

stärkungsgesetz beschlossenen inklusiven lösung: 

 alle bisherigen leistungen für kinder und Jugendliche mit behinderungen nach sgb iX müssen erhalten bleiben; die 

leistungen nach sgb viii dürfen nicht hinter die der Eingliederungshilfe nach sgb iX zurückfallen. 

 die leistungsträger nach sgb viii müssen sich für die belange der kinder und Jugendlichen mit behinderungen auf-

stellen und qualifizieren; ein know-how-verlust durch den Zuständigkeitsübergang ist zu vermeiden. dieser adminis-

trative und fachliche umstrukturierungsprozess ist sorgfältig zu begleiten. 

die umsetzung einer inklusiven kinder- und Jugendhilfe wird mehrkosten verursachen; deren finanzierung muss sicher-

gestellt werden.  

Stand: 3.05.2021 nach Korrektur der Rückmeldungen von: Jürgen Kunze, Hubert Vornholt, Gertrud Hanslmeier-Prockl, 

Thomas Moser/Tyrychter, Janina Bessenich, Heike Klier. 
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